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 Veröffentlicht am 26.08.1999

Norm

ABGB §1162b

AngG §26 Z2

AngG §29

KO idF IRÄG 1994 §25 Abs1

KO idF IRÄG 1994 §25 Abs2

Rechtssatz

§ 25 Abs 2 KO idF IRÄG 1994 ist dahin auszulegen, daß bei außerordentlicher Kündigung durch den Masseverwalter

nach § 25 Abs 1 KO und - zufolge der Verweisung auf die dadurch ausgelösten Ansprüche in den §§ 29 AngG und

1162b ABGB - bei Austritt des Arbeitnehmers aus Verschulden des Arbeitgebers der Schadenersatzanspruch nach

dieser Bestimmung zusteht.
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